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1. § 6 Abs. 1 S.1 2.HS lautet richtig: „29 SWS in den Pflichtmodulen und 14–16 SWS in den 
Wahlpflichtmodulen je nach Wahl des Studienaufenthalts im dritten Semester und je nach 
Wahl der Sprachlehrveranstaltung in Modul 5 .“  
 
2. Im Anhang 1 zu den §§ 5, 6, 11-14, Modul 5: Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten II, 
lautet die Angabe der SWS in der Zeile a. 1) Für nicht-Muttersprachler des Deutschen: 
Deutschkurs (Anfänger oder Fortgeschrittene) richtig „6“.  
 
3. Im Anhang 1 zu den §§ 5, 6, 11-14, Modul 5:, Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten II, 
lautet die Angabe der SWS in der Zeile Total richtig „6 oder 8“. 
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